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BDSG (neu)

Teil 1 - Kapitel 3 - Datenschutzbeauftragte offentlicher Stellen

§5
(1)

(2)

- Benennung

Offentliche Stellen benennen eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten.
Dies qgilt auch fur offentliche Stellen nach § 2 Absatz 5, die am Wettbewerb teilnehmen.

Fur mehrere offentliche Stellen kann unter Berucksichtigung ihrer Organisationsstruktur und
ihrer GrolBe eine gemeinsame Datenschutzbeauftragte oder ein gemeinsamer
Datenschutzbeauftragter benannt werden.

Die oder der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage ihrer oder seiner beruflichen
Qualifikation und insbesondere ihres oder seines Fachwissens benannt, das sie oder er auf dem
Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage ihrer
oder seiner Fahigkeit zur Erfullung der in § 7 genannten Aufgaben.

Die oder der Datenschutzbeauftragte kann Beschaftigte oder Beschaftigter der 6ffentlichen
Stelle sein oder ihre oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrags
erflllen.

Die offentliche Stelle veroffentlicht die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten und
teilt diese Daten der oder dem Bundesbeauftragten fur den Datenschutz und die
Informationsfreiheit mit.

Passende Artikel der DSGVO

Artikel 37 - Benennung eines Datenschutzbeauftragten

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemald ein nicht ausschlielliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teill/kapitel3/paragraph05?rev=1521304409 Gedruckt 20.03.2026

10:24


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel1/paragraph02
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel3/paragraph07
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel04/artikel37

	[BDSG (neu)]
	BDSG (neu)
	Teil 1 - Kapitel 3 - Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen
	§ 5 - Benennung
	Passende Artikel der DSGVO





